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Nr. 176.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Ministerial¬

bekanntmachung vom 22. Februar 1907 , betreffend die juristischen
Prüfungen und die Vorbereitung für den Justiz - und Ver¬
waltungsdienst.

Oldenburg , den 23 . Juni 1928.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
22. Februar 1907, betreffend die juristischen Prüfungen
und die Vorbereitung für den Justiz - und Verwal¬
tungsdienst , wird wie folgt geändert:

Artikel 1.

1. Der zweite und dritte Absatz des H 12 werden
durch folgende Bestimmungen ersetzt:



Der Oberlandesgerichtspräsident kann im einzelnen
Falle eine Abweichung von der Reihenfolge und Dauer
der einzelnen Abschnitte und unter besonderen Umständen
eine gleichzeitige Beschäftigung bei mehreren Justiz¬
behörden anordnen . Zu einer Abweichung von der
Dauer des Vorbereitungsdienstes bei einer Verwaltungs¬
behörde ist die Zustimmung des Ministeriums des Innern
erforderlich.

Der Oberlandesgerichtspräsident hat den Referen¬
dar , soweit möglich, während der Tätigkeit bei einem
Amtsgericht auch einem Arbeitsgericht zur Beschäftigung
zuzuweisen. Er kann die Zuweisung zu einem Arbeits¬
gericht auf einen Teil der Beschäftigungszeit bei einem
Amtsgericht beschränken.

Das Staatsministerium kann in einzelnen Fällen aus
besonderen Gründen eine Abweichung von den . Vor¬
schriften des ersten Absatzes eintreten lassen.

2. Der Satz 2 des Z 16 wird durch folgende Be¬
stimmung ersetzt:

Sie haben sich, sobald die Beschäftigung der Refe¬
rendare bei ihnen ausgehört hat , in einem unmittelbar
an den Oberlandesgerichtspräsidenten einzureichenden
Zeugnis über die Fähigkeiten , den Fleiß und die Lei¬
stungen, über das dienstliche und außerdienstliche Ver¬
halten und die körperliche Diensttüchtigkeit des Referen¬
dars auszusprechen. Die Zeugnisse sollen möglichst scharf
erkennen lassen, worin die Vorzüge und Mängel be¬
stehen, die sich während der Ausbildungszeit in der
Fähigkeit , dem Fleiß und den Leistungen des Referen¬
dars gezeigt haben . Allgemeine Redewendungen sind
zu vermeiden.

3. Der Z 32 erhält folgende Fassung:
Ueber den Ausfall der Prüfung ist nach ihrem Ge¬

samtergebnis Beschluß zu fassen und sofort ein Zeugnis



auszustellen, in dem der Grad der bewiesenen juristischen
Ausbildung (Tüchtigkeit) mit „ausreichend" , „voll be¬
friedigend" , „gut" , oder „mit Auszeichnung bestanden"
ausgedrückt wird.

Artikel 2.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom
1. Juli 1928 in Kraft.

Oldenburg , den 23. Juni 1928.

Ministerium der Justiz.
v. Finckh.

Nr. 177.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Neubildung des

Siaatsgerichtshofs.
Oldenburg, den 25. Juni 1928.

Nachdem eine Neubildung des Staatsgerichtshofs
nach K 70 der Verfassung für den Freistaat Oldenburg
stattgefunden hat , besteht dieser aus folgenden Mit¬
gliedern:

Präsident:
Oberlandesgerichtspräsident Tenge.

Beisitzer:
Direktor Hartong,  Delmenhorst,
Bürgermeister Jordan,  Delmenhorst,
Rechtsanwalt Dr . Reinke,  Vechta,
Amtsgerichtsrat Dr . Zerhusen,  Vechta,
Oberlandesgerichtsrat Flor,  Oldenburg,
Oberlandesgerichtsrat Dr . Klusmann,  Oldenburg.



864

Stellvertreter:

Kaufmann  Nieberg , Oldenburg,
Parteisekretär Frerichs,  Rüstringen,
Schlossermeister Raschle,  Rüstringen,
Oberlandesgerichtsrat Hoyer,  Oldenburg,
Landgerichtsdirektor Bothe,  Oldenburg,
Landgerichtsdirektor Woge,  Oldenburg.

Oldenburg , den 25. Zuni 1928.

Staatsministerium.
v. Finckh.


	Seite 861
	Seite 862
	Seite 863
	Seite 864

